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RS OGH 1992/3/11 2Ob559/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1992

Norm

GmbHG §18

GmbHG §35

Rechtssatz

Da dem Geschäftsführer auch die Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern obliegt ist er - dem

Gesellschaftsvertrag entsprechend - auch berechtigt und verp4ichtet, die Einforderung von Einzahlungen auf die

Stammeinlage zu begehren.

Entscheidungstexte

2 Ob 559/91
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